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II. Sozialethisch

1. Begriffserklärung

In der Humanmedizin versteht man unter der I. eine 
Übertragung des männlichen Samens in Eileiter oder 
Gebärmutter der Frau. Die Spermien werden i. d. R. vor­
her labortechnisch aufbereitet. Zur Steigerung der Er­
folgschancen kann bei der Frau eine hormonelle Sti­
mulation erfolgen. Bei einer homologen I. wird für das 
Paar der Samen des Mannes verwendet. Bei einer dono­
genen bzw. heterologen I. wird auf Spendersamen zu­
rückgegriffen, der von einem fremden Spender (aus 
einer Samenbank oder einem Mann aus dem persön­
lichen Umkreis) stammt. Extrakorporale Befruchtungs­
methoden (IVF, ICSI, tGeburtenregelung) werden 
nicht als I. bezeichnet. 

Medizinische Indikationen für eine homologe I. sind 
leichte Formen der männlichen Fertilitätsstörung, 
gewisse, die Empfängnis negativ beeinflussende körper­
liche Faktoren (z.B. Hypospadie, retrograde Ejakula­
tion, Zervikal-Kanal-Stenose) oder eine Unfruchtbarkeit 
mit ungeklärter Ursache. Medizinische Indikationen für 
eine donogene I. sind zum einen die diagnostizierte 
Zeugungsunfähigkeit des Mannes (z.B. Azoospermie) 
oder die bisherige Erfolgslosigkeit bei der künstlichen 
Befruchtung (z.B. IVF, ICSI). 

Des Weiteren kann ein genetischer Defekt beim 
männlichen Partner Anlass zur donogenen I. geben, 
wenn sich das Paar aufgrund des genetischen Risikos 
gegen ein mit beiden Partnern genetisch verwandtes 
Kind entscheidet. Schließlich gilt als Indikation das 
Vorliegen einer unheilbaren, sexuell übertragbaren Er­
krankung beim männlichen Partner. Die donogene I. er­
öffnet zudem Frauen in gleichgeschlechtlicher Partner­
schaft und alleinstehenden Frauen die Möglichkeit zu 
Nachwuchs. 

2. Rahmenbedingungen und Problemanzeigen
Die donogene I., bei der genetische und rechtlich/sozia­
le Elternschaft auseinanderfallen, ist in Deutschland 
derzeit nicht explizit gesetzlich geregelt. Somit konnten 
die Spender bei einer donogenen I. anonym bleiben. 

Seit der Änderung des TPG im Jahre 2007 sind Samen. 
banken bzw. durchführende Ärzte verpflichtet, per­
sonenbezogene Daten des Spenders 30 Jahre aufzube. 
wahren. Im Mai 2017 wurde vom Bundestag die 
Einrichtung eines zentralen Registers für Samenspender 
verabschiedet, um dem moralischen und juridischen 
Recht eines Menschen auf Kenntnis seiner Abstam. 
mung zu entsprechen. Die Kenntnis der Herkunft kann 
für Entwicklung, Selbstverständnis und Stellung einer 
Person in der Gemeinschaft zentral sein. Die Unmög­
lichkeit, die eigene Abstammung zu klären, kann den 
Einzelnen erheblich belasten und verunsichern. Die 
Kenntnis der genetischen Abstammung kann auch für 
die Gesundheit (z.B. zur Identifikation vererb barer Er­
krankungen, zur Suche nach einem geeigneten Stamm­
zeli- oder Organspender) oder zur Vermeidung von In­
zest relevant sein. Insb. aus letzterem Grund plädieren 
viele Ärzte dafür, die Anzahl der auf einen einzelnen 
Samenspender zurückgehenden Kinder zu begrenzen. 

Als problematisch gelten bisweilen die vermögens­
und unterhaltsrechtlichen Beziehungen zwischen Sa­
menspender und Kind, weshalb die BÄK in ihrer (Mus­
ter· )Richtlinien zur assistierten Reproduktion von 2006 
alleinstehende Frauen und Frauen in gleichgeschlecht­
licher Partnerschaft von der donogenen I. ausschließt. 
Die BÄK stellt aus diesem Grund auch die Durchfüh. 
rung einer donogenen I. bei nicht verheirateten hetero­
sexuellen Paaren unter Vorbehalt. Diese Standesvor­
gaben sind allerdings nicht rechtlich bindend, so dass 
einige Samenbanken in Deutschland auch gleich­
geschlechtlichen Paaren die Möglichkeit einer donoge­
nen I. bieten. Meist wird dabei von der Verwendung 
von „Mischsperma': d. h. einer Samenprobe, die aus 
Spendersamen von mehr als einem Spender stammt, ab­
gesehen, um künftigen Kindern die Feststellung ihrer 
genetischen Abstammung zu erleichtern. 

3. Ethische Gesichtspunkte
Hinsichtlich der ethischen Bewertung der I. gibt es prin­
zipiell drei unterschiedliche Grundpositionen: 

Engere Positionen fordern als Voraussetzung ärzt­
lichen Handelns das Vorliegen einer medizinischen In­
dikation im engeren Sinn, d. h. einer durch therapeuti­
sche Maßnahmen zu behebenden Krankheit. Bisweilen 
wird allerdings auch der Krankheitswert der ungewollten 
Kinderlosigkeit eines heterosexuellen Paares hinterfragt. 
Die Durchführung einer donogenen I. bei alleinstehen• 
den Frauen ·oder gleichgeschlechtlichen Paaren ist hier 
aufgrund des fehlenden Krankheitswertes nicht zulässig. 
Letzteres entspr. auch der katholischen Morallehre, die 
nur die tEhe zwischen Mann und Frau als Ort verant· 
wortlicher Zeugung und Elternschaft ansieht. Innerhalb 
der Ehe sind einige medizinische Techniken zur Über­
windung von Unfruchtbarkeit - bezugnehmend auf ein 
biofunktionales Krankheitsverständnis - zulässig. 

Mittlere Positionen plädieren zu Gunsten einer Ab­
wägung der Rechte der Beteiligten. Zu erwägen sind 
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bei der donogenen 1. das t Kindeswohl, dann das repro­
duktive Selbstbestimmungsrecht der Wunscheltern und 
der Anonymitätswunsch des Spenders. Die homologe 1. 
wird zumeist als moralisch unbedenklich angesehen, so­
fern aus psychosozialer Sicht das Wohl des zukünftigen 
Kindes nicht ernsthaft gefährdet ist. Bei der donogenen 
I. wird eine anonyme Samenspende aufgrund des hohen
Stellenwertes des Rechts auf Kenntnis der eigenen gene­
tischen Abstammung meist als moralisch unzulässig er­
achtet. Teilweise wird gefordert, dass im Vorfeld ver­
pflichtend eine umfassende Beratung der Paare zu den
psychosozialen Aspekten der Samenspende erfolgen
sollte. Die donogene 1. bei Frauen in gleichgeschlecht­
licher Partnerschaft und alleinstehenden Frauen wird
befürwortet, da es keine empirischen Belege für eine
ernsthafte Gefährdung des 'Kindeswohls durch unkon­
ventionelle Familienstrukturen gebe. Häufig geben
mittlere Positionen dem Recht des Kindes auf Kenntnis
seiner genetischen Abstammung und dem Kindeswohl
Vorrang. Kontrovers diskutiert wird, ob es eine Pflicht
der Eltern zur Aufklärung der Kinder über den Um­
stand ihrer Zeugung gibt. 

Weiter gehende Positionen plädieren mit dem Verweis 
auf das Selbstbestimmungsrecht gleichgeschlechtlicher 
Paare und alleinstehender Frauen und mit Verweis auf 
das Diskriminierungsverbot für eine Ausweitung der 1.: 
Auch Männer in gleichgeschlechtlicher Partnerschaft 
sollen Zugang zur Reproduktionsmedizin erhalten, d. h. 
zu homologer 1. in Kombination mit Eizellspende, IVF 
und Leihmutterschaft. Teilweise erachten diese Posi­
tionen auch die Selektion des Spenders hinsichtlich be­
stimmter, als wünschenswert angesehener Eigenschaf­
ten (Hautfarbe, Bildungsgrad, Interessen usw.) als 
zulässig. Den Samenspendern wird eher freigestellt zu 
entscheiden, ob sie mit einer späteren Weitergabe ihrer 
persönlichen Daten an die Kinder einverstanden sind. 

�er zu diesen Positionen ist festzuhalten, dass ein 
Anspruchsrecht auf ein Kind nach wie vor strittig ist -
im Unterschied zum Abwehrrecht auf Fortpflanzung. 
In der Reproduktionsmedizin sind die künftigen Kinder 
bes. verletzbar. Fragen nach dem Kindeswohl lassen sich 
angesichts geteilter oder u. U. anonymer Elternschaft -
genetisch, biologisch-somatisch, sozial, rechtlich - nicht 
rasch und eindeutig beantworten. Die geteilten Bezie­
hungs- und Elternschaftsverhältnisse bergen psycho­
soziale und rechtliche Risiken, die sich nicht schicksal­
haft ereignen, sondern von vorn herein in Kauf 
genommen, also verantwortet werden müssen. Die 
Rechte des Kindes (vgl. auch UN-Konvention 1990, 
t Kinderrechte) sollten mit normativer Priorität und 
methodenkritischer sozialwissenschaftlicher Expertise 
vertreten werden. Unterschiedliche Vorstellungen von 
Elternschaft und Verantwortung gegenüber einem 
'iAh.mschkind bedürfen noch eingehender sozialethischer 
und rechtlicher Debatten. 

Angesichts des Anspruchs von Männern in gleich­
geschlechtlichen Partnerschaften auf Kinder ergeben 

sich als Anschlussfragen Eizellspende und Leihmutter­
schaft. Die gesundheitlichen Risiken und Belastungen 
der Spenderinnen (Nebenwirkungen der hormonellen 

• Stimulation, invasiver Eingriff, Hyperstimulations­
syndrom, Eierstockvernarbungen bei mehrmaliger Ei­
zellgewinnung, ggf. Kaiserschnitt) und der Eizellhandel
als sozialethisches Problem sprechen gegen einen direk­
ten Vergleich mit der Samenspende. Die Forderung der
Öffnung der Reproduktionspraxis für die Eizellspende
wird durch neue Möglichkeiten der Kryokonservierung
von Eizellen (vgl. ,,überzählige" Eizellen aus IVF, onko­
logische Behandlung und Fertilitätserhalt, social freez­
ing) jedoch verstärkt. Bei donogener 1., Eizellspende
und Leihmutterschaft besteht oft ein Einkommens- und
Bildungsgefälle zwischen Spendern und Empfängern.
Vielfach wird darauf hingewiese·n, dass die Fortpflan­
zungsmedizin durch einen hohen Grad an Kommerzia­
lisierung geprägt ist.
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